
 
 

 

 

 

 
 

Eidgenössische Volksinitiative «Bestimmung der Bundesrichterinnen und Bundesrichter im 

Losverfahren (Justiz-Initiative)» 

 

Die Bundesverfassung1 wird wie folgt geändert: 

 

Art. 145  Amtsdauer 

 
1 Die Mitglieder des Nationalrates und des Bundesrates sowie die Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler 

werden auf die Dauer von vier Jahren gewählt. Die Amtsdauer der Richterinnen und Richter des Bundesgerichts 

endet fünf Jahre nach Erreichen des ordentlichen Rentenalters. 

 
2 Die Vereinigte Bundesversammlung kann auf Antrag des Bundesrates mit einer Mehrheit der Stimmenden eine 

Richterin oder einen Richter des Bundesgerichts abberufen, wenn diese oder dieser: 

a. Amtspflichten schwer verletzt hat; oder 

b. die Fähigkeit, das Amt auszuüben, auf Dauer verloren hat.  

 

Art. 168 Abs. 1 
 
1 Die Bundesversammlung wählt die Mitglieder des Bundesrates, die Bundeskanzlerin oder den Bundeskanzler 

sowie den General. 
 

 

Art. 188a Bestimmung der Richterinnen und Richter des Bundesgerichts 

 

1 Die Richterinnen und Richter des Bundesgerichts werden im Losverfahren bestimmt. Das Losverfahren ist so 

auszugestalten, dass die Amtssprachen im Bundesgericht angemessen vertreten sind.  

 
2 Die Zulassung zum Losverfahren richtet sich ausschliesslich nach objektiven Kriterien der fachlichen und 

persönlichen Eignung für das Amt als Richterin oder Richter des Bundesgerichts.  

 
3 Über die Zulassung zum Losverfahren entscheidet eine Fachkommission. Die Mitglieder der Fachkommission 

werden vom Bundesrat für eine einmalige Amtsdauer von zwölf Jahren gewählt. Sie sind in ihrer Tätigkeit von 

Behörden und politischen Organisationen unabhängig. 

 

Art. 197 Ziff. 122 

12. Übergangsbestimmung zu den Art. 145 (Amtsdauer), 168 Abs. 1 und 188a (Bestimmung der Richterinnen 

und Richter des Bundesgerichts) 

 

Ordentliche Richterinnen und Richter des Bundesgerichts, die bei Inkrafttreten der Artikel 145, 168 Absatz 1 

und 188a im Amt sind, können noch bis zum Ende des Jahres, in dem sie das 68. Altersjahr vollenden, im Amt 

bleiben. 

 

                                                
1  SR 101 
2  Die endgültige Ziffer dieser Übergangsbestimmung wird nach der Volksabstimmung von der Bundeskanzlei festgelegt. 


